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Chambres de recours 

Beschwerdeführer: 	Fresenius AG 
(Einsprechender) 	D-6380 Bad Homburg v.d.H. 

Vertreter: 	Görtz, Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt 
Patentanwãlte 
Sonnenberger Strasse 100 
Postfach 26 26 
D-6200 Wiesbaden 

Beschwerdegegner: 
(Patentinhaber) 

Vertreter: 

Leopold & Co. Chem. pharm. 
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HafnerstraBe 36 
A-8055 Graz 

Allgeuer, Dorothea 
Chemie Linz AG 
Patentabteilung 
St. -Peter-Stra1e 25 
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Angefochtene Entscheidung: 

Zusamniensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Jahn 
Mitglieder: 	F. Antony 

W. Moser 

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vow 4. Mãrz 1988 uber die 
Aufrechterhaltung des europAischen Patents Mr. 
59 775 in geanderteni Umfang. 
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1 	 T 184/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Einspruchsabteilung hat durch die Entscheidung vom 
4. Màrz 1988 festgestellt, daB der Aufrechterhaltung des euro-
päischen Patents Nr. 0 059 775 in geändertem Uinfang Einspruchs-
grunde nach Art. 100 EPU nicht entgegenstehen. Gegen diese Ent-
scheidung hat die Einsprechende am 2. Mai 1988 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt 
und diese am 14. Juli 1988 begründet. Mit Schreiben vom 
11. Dezeinber 1988 hat die Patentinhaberin beantragt, das Patent 
zu widerrufen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Beantragt der Patentinhaber unter diesen Uinstànden selbst den 
Widerruf des Patents, so ist die angefochtene Entscheidung auf-
zuheben und das Patent ohne Prüfung, ob die Beschwerde begründet 
ist, zu widerrufen (siehe Entscheidung T 186/84, Amtsblatt 03/86, 
Seite 79). 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent Nr. 
0 059 775 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

F. Klein 	 K. Jahn 
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